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Herrn Präsident 
des NÖ Landtages 
Mag. Karl Wilfing 
 
im Hause 

St. Pölten, am 6. März 2024 

LHSTV-P-L-397/310-2024 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Zur Anfrage der Abgeordneten Mag. Indra Collini betreffend „Wer bildet wen an der Donau Uni 

Krems und wer zahlt dafür wieviel?“, zu Zahl Ltg.-306/XX-2024, darf ich folgende 

Beantwortung, sofern mein Zuständigkeitsbereich betroffen ist und dies dem Anfragerecht 

unterliegt, übermitteln: 

 

Das Zentrum für Qualitätsentwicklung in der höheren beruflichen Bildung wird an der 

Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur im Department für Weiterbildungsforschung und 

Bildungstechnologien an der Universität für Weiterbildung Krems (UWK) errichtet. Im Fokus 

des Zentrums steht die wissenschaftliche Untersuchung der höheren beruflichen Bildung mit 

besonderer Berücksichtigung von deren Qualitätsentwicklung und Durchlässigkeit im Sinne 

des lebensbegleitenden Lernens. Der kommende gesetzliche Rahmen für die Anerkennung 

der höheren beruflichen Bildung (HBB-Gesetz) und deren Einordnung in den nationalen 

Qualifikationsrahmen (NQR) bringen Potentiale im Bereich der Qualitätsentwicklung und bei 

der Förderung der Durchlässigkeit von Ausbildungspfaden. Zudem setzen neue, für die UWK 

bedeutende akademische Weiterbildungsschienen wie Bachelor Professional und Master 

Professional eine Kooperation der Hochschulen mit außeruniversitären Bildungsanbietern 

(Anm.: wie WKO/WIFI) voraus. WKO und WKNÖ tragen als Finanzierungspartner per eigenem 

Vertrag mit der UWK gemeinsam 50 Prozent der Kosten. 25 Prozent der Kosten trägt die UWK 

aus Eigenmitteln. Das Land NÖ trägt im Rahmen einer eigenen Fördervereinbarung mit der 

UWK in Abhängigkeit der erfüllten Finanzierungsbeteiligung durch WKO/WKNÖ auf fünf Jahre 

Laufzeit 25 Prozent der Gesamtkosten und maximal 236.250 Euro. 
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Das Zentrum für unternehmerische Nachhaltigkeit wird als Forschungszentrum mit 

Assistenzprofessur im Bereich nachhaltiges Steuerrecht am Departement für 

Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen an der UWK errichtet.  

Trotz positiver Wahrnehmung des Gründer-Seins im Rahmen der Start-up-Szene dominiert in 

der breiten Öffentlichkeit ein konservatives, rein funktionales Unternehmer-Bild, in welchem 

Gewinnmaximierung um jeden Preis oberste Prämisse zu sein scheint. In Bezug auf 

Nachhaltigkeit werden Unternehmen dabei häufig als Teil des Problems anstatt als Teil der 

Lösung gesehen. Vor diesem Hintergrund setzt das Zentrum einen neuen 

Forschungsschwerpunkt für unternehmerische Nachhaltigkeit an der UWK. Hierdurch wird 

auch der strategischen Zielsetzung der UWK, nämlich Forschung mit gesellschaftlicher 

Wirksamkeit zu etablieren, entsprochen. WKO und WKNÖ tragen als Finanzierungspartner per 

eigenem Vertrag mit der UWK gemeinsam 67 Prozent der Kosten. Das Land NÖ trägt im 

Rahmen einer eigenen Fördervereinbarung mit der UWK in Abhängigkeit der erfüllten 

Finanzierungsbeteiligung durch WKO/WKNÖ auf fünf Jahre Laufzeit 33 Prozent der 

Gesamtkosten und maximal 666.602,67 Euro. 

 

An den insgesamt 18 Departments der drei Fakultäten der UWK existieren gegenwärtig 

42 Zentren. Deren Schwerpunkte liegen bei Forschung und Lehre. Die gegenständlichen 

beiden Zentren kommen ergänzend hinzu. Die beiden gegenständlichen Vereinbarungen 

zwischen Land NÖ und der UWK zur Förderung der Errichtung der beiden genannten Zentren 

an der UWK werden unter Aktenzahl K3 T 1/074 2023 in der Abteilung Wissenschaft und 

Forschung behandelt. Die gegenständlichen Fördervereinbarungen des Landes mit der UWK 

sehen u.a. die jährliche Vorlage von Berichten zu Kosten, Erfolgs- und Wissensbilanz, 

Jahresvorschau sowie Jahresbudgetplanung als Auszahlungsvoraussetzung vor. Für beide 

Zentren gibt es Zielformulierungen. Diese sind Gegenstand der Zentrumskonzepte, welche 

durch die UWK im Zuge der Anbahnung von Finanzierungsbeiträgen zur Beurteilung der 

Abteilung Wissenschaft und Forschung vorgelegt wurden.  

 

    Mit freundlichen Grüßen 

     

    LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf eh. 


